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Antragsteller*innen:
Tagesordnungspunkt: 3 Antrdge zur Anderung der Satzung

Antragstext

Bisherige Fassung
§ 15 Abs. 2

(2) Landesmitgliederversammlungen sind beschlussfahig, wenn und Solange
mindestens 5 % der Mitglieder anwesend sind.....

Zu einer Satzungsanderung ist zur ersten Beratung und Beschlussfassung die
Anwesenheit von mindestens 30 % der Mitglieder erforderlich. Ist die Versammlung
dann nicht beschlussfahig, gilt flr die nachste Versammlung das Quorum von 5 %.
Bei der Einladung ist darauf hinzuweisen.

& 16 Abs. 2

(2) Fur Satzungsanderungen ist eine 2/3-Mehrheit der satzungsandernden
Mitgliederversammlung erforderlich.

Neue Fassung
§ 15 Abs. 2

(2) Landesmitgliederversammlungen sind beschlussfahig, wenn und solange
mindestens flnf Prozent der Mitglieder anwesend sind.

& 16 Abs. 2

(2) Fur Satzungsanderungen ist eine Zweidrittelmehrheit der
Landesmitgliederversammlung bei Anwesenheit von mindestens dreiRig Prozent der
Mitglieder erforderlich. Wird dieses Anwesenheitsquorum nicht erreicht, ist eine
Zweidrittelmehrheit bei zwei aufeinanderfolgenden Landesmitgliederversammlungen
erforderlich. Bei der Einladung zur zweiten Versammlung ist auf den

unvollstandigen Beschluss der ersten Versammlung und darauf hinzuweisen, dass

fur die Satzungsanderung kein erhohtes Anwesenheitsquorum gilt. § 15 Absatz 2
Uber die Beschlussfahigkeit bleibt unberuhrt.

(2) Fur Satzungsanderungen ist eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen
gultigen Stimmen der Landesmitgliederversammlung erforderlich. Vor der
Beschlussfassung Uber satzungsandernde Antrage muss die Beschlussfahigkeit der
Landesmitgliederversammlung festgestellt werden. Satzungsandernde Antrage kdnnen
nicht Gegenstand eines Dringlichkeitsantrages sein. Anderungen der Satzung nach
dieser Vorschrift treten zum Zeitpunkt der Beschlussfassung in Kraft, soweit

nichts anderes beschlossen wird.



	Beschluss Anpassung Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung -2
	Antragstext


